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1. Gesetzliche Grundlage / Allgemeines 

Mit dem „Dritten Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständigen Wirtschaft und Bürokratie, dem 
Siebten Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze wurde die 
gesetzliche Grundlage für den elektronischen Abruf der Arbeitsunfähigkeitsdaten durch die Arbeitgeber 
bei den Krankenkassen geschaffen. 

Es ist vorgesehen, dass die Krankenkassen ab dem 01.01.2022 nach Eingang der 
Arbeitsunfähigkeitsdaten bzw. der Daten im Zusammenhang eines stationären Krankenhausaufenthaltes 
eine Meldung zum Abruf für den Arbeitgeber erstellen.  

➢ Ab 2022 stellen die Softwareersteller den Arbeitgebern die entsprechende Software für den Abruf 
zur Verfügung. 

➢ Für Arbeitgeber gilt eine Pilotierungsphase im Zeitraum vom 01.01.– 31.12.2022. 
➢ Ab dem 01.01.2023 ist das Verfahren zur eAU für alle obligatorisch. 
➢ Folgende Möglichkeiten stehen dem Arbeitgeber für den Abruf einer eAU zur Verfügung 

- Systemgeprüftes Entgeltabrechnungssystem 
- Systemgeprüftes Zeiterfassungssystem 
- sv.net. 

 

Das eAU-Verfahren ersetzt den sogenannten „Gelben Schein“ (AG-Durchschlag der Krankschreibung) 
bzw. die Liegebescheinigung eines stationären Krankenhausaufenthaltes als Nachweis einer 
Arbeitsunfähigkeit gegenüber dem Arbeitgeber. Auf Grund der Optionalität zur eAU sind Arbeitnehmer 
ggf. bis 31.12.2022 in der Nachweispflicht ihrer Arbeitsunfähigkeit. Aus diesem Grund wird die 
Ausstellung des „Gelben Scheins“ erst zum 31.12.2022 eingestellt. 

Hinweis 

ab 01.01.2023 

Die gesetzliche Pflicht des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen, bleibt bestehen.                                                              
Bei länger währender Arbeitsunfähigkeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet dem Arbeitgeber mitzuteilen, ab 
wann die Arbeitsunfähigkeit ärztlich attestiert wurde sowie deren voraussichtliche Dauer. 

Wichtig 

Der Abruf von eAU-Daten erfolgt ausschließlich für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer und nur 
bei Vorliegen einer  

➢ Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit, die ein Vertragsarzt oder Vertragszahnarzt festgestellt hat 
➢ Arbeitsunfähigkeit wegen Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit oder 
➢ Arbeitsunfähigkeit bei stationärer Krankenhausbehandlung.  
 

Der eAU-Abruf erfolgt derzeit nicht bei 

➢ Arbeitsunfähigkeit ohne Feststellung durch einen Vertragsarzt oder Vertragszahnarzt (AU ohne 
Nachweispflicht) 

➢ Präventions- oder Rehabilitationsmaßnahme eines SV-Trägers 
➢ Vorsorgeleistungen (Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Maßnahme) 
➢ ärztliches Beschäftigungsverbot nach § 16 Abs.1 Mutterschutzgesetz 
➢ Bezug von Kinder-Krankengeld oder Kinder-Verletztengeld 
➢ festgestellter Arbeitsunfähigkeit durch einen Privatarzt 
➢ festgestellter Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt im Ausland                                                                                                                                                                                         
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Da für diese Fälle kein elektronischer Abruf von AU-Daten erfolgen kann, liegt hier, nach wie vor, die 
Nachweispflicht auf Seiten des Arbeitnehmers und muss über eine Krankschreibung in Papierform 
erbracht werden. Dies trifft auch auf privat krankenversicherte Arbeitnehmer zu. 

 

 

2.  eAU-Abruf   – Handling in LohnAs 

2.1. Personalstamm  

Ein eAU-Abruf erfolgt ausschließlich für gesetzlich krankenversicherte (pflichtversicherte, freiwillig 
versicherte, familienversicherte) Beschäftigte. Dies trifft auch auf Beschäftigte mit 
Personengruppenschlüssel 106,109 und 110 zu. 

Privat krankenversicherte Beschäftigte nehmen am elektronischen Verfahren des Abrufs von eAU-Daten 
nicht teil.  

Der eAU-Abruf wird an die Krankenkasse gesendet, bei welcher der Krankenversicherungsschutz 
besteht.  Für Pflicht- und freiwillig Krankenversicherte wird auf das Feld ‚Krankenkasse‘ Bezug 
genommen. Für Beschäftigte mit Personengruppenschlüssel 106, 109 und 110 wird das Feld ‚versichert 
bei‘ ausgelesen, wenn im Feld ‚Krankenversicherungsschutz‘ - gesetzlich krankenversichert – ausgewählt 
wurde. 

Beispiel 

Personal > Sozialversicherung > Versicherungen > Krankenversicherung 
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2.2. eAU-Erfassung 

In LohnAs wird der eAU-Abruf über eine Fehlzeit mit entsprechendem Fehlzeitenschlüssel gesteuert. 

Da Arbeitsunfähigkeiten ohne Feststellung durch einen behandelnden Arzt / Facharzt / Krankenhaus     
(AU ohne Nachweispflicht) oder auch bestimmte Fehlzeiten wie z.B. Rehamaßnahmen vom Abruf der 
eAU-Daten ausgeschlossen sind, erfolgt der Abruf derzeit für Fehlzeiten mit folgenden 
Fehlzeitenschlüsseln: 

➢ 30 Entgeltfortzahlung mit AU-Nachweis 
➢ 01 Anspruch auf Krankengeld 
➢ 17 Krank am Eintrittstag ohne Arbeitsaufnahme 

Die neue Registerkarte ‚eAU‘ wird bei anderen Fehlzeitenschlüsseln ausgeblendet.  

Wird für eine Entgeltfortzahlung mit AU-Nachweis ein Abruf von eAU-Daten gewünscht, wird bei 
Erfassung des entsprechenden Fehlzeitenschlüssels die Registerkarte ‚eAU‘ für entsprechende Eingaben 
frei gegeben. Die Erfassung einer Fehlzeit mit Fehlzeitenschlüssel 30 ist aber auch ohne eAU-Abruf 
möglich. 

Wichtig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehmen Sie, wie gewohnt, die Erfassung von Arbeitsunfähigkeiten vor. 

Beispiel 

U1-umlagepflichtiges Unternehmen 

➢ Erfassung von möglichen Karenztagen über Fehlzeitenschlüssel 31 – kein eAU-Abruf.                   
➢ Krankschreibung durch einen Arzt etc. – Erfassung Fehlzeitenschlüssel 30 / eAU-Abruf 

möglich. 
 

U2-umlagepflichtiges Unternehmen  

➢ Wenn gewünscht, Erfassung möglicher Karenztage über Fehlzeitenschlüssel 31 – kein 
eAU-Abruf.                                                                                                                                 

➢ Krankschreibung durch einen Arzt etc. – Erfassung Fehlzeitenschlüssel 30 / eAU-Abruf 
möglich.         

 

 

             

Bedingungen eAU-Abruf 

Folgende Informationen des AN sind erforderlich: 

➢ Beginn-Datum der Krankschreibung muss bei Erfassung Fehlzeitenschlüssel 30,01,17 
bekannt sein. Bei fortdauernder Erkrankung Ende-Datum. 

➢ Liegt dem AG eine Information des AN über eine Krankmeldung vor? Wenn ja, Registerkarte 
eAU Häkchen setzen. 

➢ Welcher Arzt hat die Krankschreibung ausgestellt? – Vertragsarzt, Vertragszahnarzt, 
stationärer Krankenhausaufenthalt (Registerkarte eAU 2.Feld Häkchen setzen) oder 
Privatarzt, Arzt im Ausland (Registerkarte eAU 3.Feld Häkchen). 
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Beispiel  

Frau Katze wurde von ihrem Hausarzt vom 03.01.2022 bis zum 04.01.2022 krankgeschrieben.  

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > Unterbrechung 

 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 

➢ 1. Beide Häkchen müssen gesetzt sein.  
➢ 2. Speichern 
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➢ 3. Hinweis auf Bereitstellung eAU-Abruf für eine Erstbescheinigung erfolgt. 

 

 

 

➢ 4. Hinweis auf einen laufenden eAU-Abruf wird ausgegeben, bis die Rückmeldung der Krankenkasse 
vorliegt. 

➢ Beginn- und Ende-Datum sind bis zum Eingang einer Rückmeldung für Änderungen gesperrt. 

 

2.3. Hinderungsgründe Erstellung eAU-Abruf 

➢ privat krankenversichert 
➢ PGS = 110,109 oder 106 sowie keine Angabe zum Krankenversicherungsschutz im Feld 

‚versichert bei‘ 
➢ keine Sozialversicherungsnummer vorhanden 
➢ Information über eine Arbeitsunfähigkeit des AN liegt dem AG nicht vor 
➢ Arbeitsunfähigkeit wurde nicht durch einen Vertragsarzt, Vertragszahnarzt oder einem 

Vertragskrankenhaus ausgestellt. 
➢ Beginn Arbeitsunfähigkeit vor dem 01.01.2022 
➢ Beginn Arbeitsunfähigkeit  älter als Eintrittsdatum 
➢ Beginn Arbeitsunfähigkeit jünger als ein eventuelles Austrittsdatum bzw. Systemwechseldatum 
➢ Für die Arbeitsunfähigkeit läuft bereits ein eAU-Abruf. Ausnahmen dazu ab Seite 14. 

Ein entsprechender Hinweis wird auf der Registerkarte eAU ausgegeben bzw. die Erstellung einer 
Fehlzeit wird schon im Vorfeld verhindert. 
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Beispiel I 

Für #40112 Kurzfristig Beschäftigt wurde nicht hinterlegt, bei welcher Krankenkasse der 
Krankenversicherungsschutz besteht. 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 

Beispiel II 

#4021 Norbert Pirol (GKV-Versichert) die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit erfolgte durch einen 
Privatarzt. 

 
Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
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2.4. eAU-Versand 

Hinweis 

 

 

2.4.1. DFÜ-Liste Protokoll Meldungen eAU 

 

Kanzlei > Datenübermittlung > Datenübermittlung > MVIII (4. Register) 

Beim Versand wird systemseitig ‚AU-ab‘ (FZ-Schlüssel 30 / ‚Beginn der Unterbrechung‘) gegen das 
Tagesdatum geprüft.                                                                                                                          
Hintergrund – Ein eAU-Abruf kann frühestens am Tag nach dem Arztbesuch gestellt werden, da die Ärzte 
Krankmeldungen derzeit nur einmal pro Tag an die Krankenkasse weiterleiten müssen. Somit haben die 
Krankenkassen erst am Folgetag die Möglichkeit eine Antwort für den Arbeitgeber zur Verfügung zu 
stellen. 

➢ Der eAU-Abruf für Elvira Katze Arbeitsunfähigkeit ab 03.01.2022 kann am 07.01.2022 versandt 
werden (Status = bereit).   

➢ Der eAU-Abruf für Norbert Pirol Arbeitsunfähigkeit ab 07.01.2022 kann frühestens am 08.01.2022 
versandt werden (Status = geparkt). 

2.4.2. Meldedialog 

 

 

 

 

Der eAU-Abruf wird sofort in die Datenübermittlung (Kanzlei) übergeben und steht zum Versand 

bereit. 
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2.4.3. eAU-Abruf Auswertungen für AG 

Über den Button eAU-Abruf Auswertungen für AG stehen 2 Arten der Auswertung zur Verfügung. 

Bewegung >Unterbrechung / Fehlzeiten 

 

 

 

eAU-Abruf Auswertungen für AG (PDF) 
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2.5. Rückmeldungen der Krankenkasse 
 
Hinweis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.1. Verarbeitungs- und Fehlerhinweise RM-eAU 
 
➢ Ausgabe eines PRT Verarbeitungs- und Fehlerhinweise RM-eAU beim Öffnen des Mandanten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Stimmt der Zeitraum der Fehlzeit im EAP nicht mit dem gemeldeten Zeitraum der Rückmeldung 

überein, wird ein Hinweis ausgegeben – RM eAU stimmt nicht mit FZ überein! Bitte prüfen u. ggf. 
anpassen. 

➢ Weitere Daten der Rückmeldung werden im Meldedialog bzw. in den Auswertungen für den 
Arbeitgeber ausgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        

eAU-Abruf des Arbeitgebers für die Arbeitsunfähigkeit ab 03.01.2022 

Die Krankenkasse meldet zurück                                                                                                                   

Beginn der Arbeitsunfähigkeit 03.01.2022 / Ende der Arbeitsunfähigkeit 04.01.2022                                

Es wurde eine Erstbescheinigung ausgestellt. 

 

Krankenkassen reagieren auf einen eAU-Abruf wie folgt: 

➢ eAU-Daten werden zur Verfügung gestellt, wenn vorhanden                                                                       
➢ informieren, wenn eAU-Daten (noch) nicht vorliegen                                                                                 

Rückmeldung eAU mit KZ aktuelle AU = 4 (eAU/Meldung KH liegt nicht vor)                                                                          
➢ informieren, wenn AN kein Mitglied der Krankenkasse ist                                                              

Rückmeldung eAU mit KZ aktuelle AU = 1 (unzuständige Krankenkasse) 
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2.5.2. Meldedialog / empfangene SV-Daten 
 

 
 
Im linken Block des Meldedialoges werden eAU-Daten ausgegeben, die bereits vom „Gelben Schein“ 
geläufig sind.  
Auf der rechten Seite erfolgt die Darstellung von Daten zur Liegebescheinigung bei  
Krankenhausaufenthalt bzw. die Information der Krankenkasse, aus welchem Grund die Lieferung von 
fachlichen eAU-Daten nicht möglich ist (Kennzeichen aktuelle AU). 
 

➢ Die Krankenkasse meldet für Frau Katze, das eine Krankschreibung vom 03.01.2022 – 
04.01.2022 vorliegt.  

➢ Diese wurde am 03.01.2022 festgestellt.  
➢ Arbeitsunfall etc. liegt nicht vor.  
➢ Es handelt sich um eine Erstbescheinigung.  

 
Da die gemeldeten eAU-Daten aus der Rückmeldung mit dem Zeitraum der Fehlzeit übereinstimmen, 
wird, auf dem PRT Verarbeitungs- und Fehlerhinweise, kein Hinweis zur Prüfung ausgegeben. 
Eine Anpassung der Fehlzeit ist nicht erforderlich. 
 
2.5.3. eAU-Abruf Auswertungen für AG (PDF) 
 

 
 
2.5.4. Registerkarte eAU                                                               
 

 
Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
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2.6. Folgebescheinigung 
 
 
Beispiel 

 
Frau Katze teilte mit, das sie über den 04.01.2022 hinaus, bis zum 07.01.2022, krankgeschrieben ist. 
 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > Unterbrechung 
 
 
➢ Wie gehabt - Anpassen des Ende-Datums der Unterbrechung. 
➢ Nach Verlassen des Feldes Ausgabe eines Hinweises über die Erstellung eines eAU-Abrufs für 

eine Folgebescheinigung. 
 
 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
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Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
 
Bei einer fortdauernden Arbeitsunfähigkeit wird das Datenfeld ‚AU_ab_AG‘ des eAU-Abrufs mit dem 
ersten Tag nach dem zeitlichen Ende der Rückmeldung der Krankenkasse über die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit maschinell gefüllt. 
 
 

 
 
Wurde der eAU-Abruf versandt, entfällt die Information zur Erstbescheinigung. 
 

 
eAU-Abruf Auswertungen für AG (PDF) 
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2.6.1. Rückmeldung Folgebescheinigung 

 
 

 
PRT Verarbeitungs- und Fehlerhinweise RM-eAU 

 
 

 
 

 
Meldedialog > empfangene SV-Daten 

 
 
 

 
eAU-Abruf Auswertungen für AG (PDF) 
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Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
 
 
 
2.7. Erneuter eAU-Abruf  für gleiches AU-Beginn-Datum  / Rückmeldung Krankenkasse mit KZ 
aktuelle                                                                                          AU = 1 (unzuständige Krankenkasse) 

 
 
Beispiel 

 
Herr Pirol wurde von seinem Hausarzt für den 03.01.2022 krankgeschrieben.  
Laut Angaben im Personalstamm / Lohnkonto ist Herr Pirol Mitglied der IKK classic. 
Ein eAU-Abruf wurde versandt.  
Über die Rückmeldung teilt die Krankenkasse mit, dass Herr Pirol für die angefragte Zeit (03.01.2022) 
kein Mitglied der IKK classic ist. 
Herr Pirol hatte es versäumt seinem AG mitzuteilen, das er ab 01.01.2022 Mitglied der Techniker 
Krankenkasse ist. 
 

 
PRT Verarbeitungs- und Fehlerhinweise RM- eAU  
 
➢ Hinweis beim Öffnen des Mandanten  
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Meldedialog > empfangene SV-Daten 

 

eAU-Abruf Auswertungen für AG (PDF) 

 
Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
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Lösung  

➢ Führen Sie für den erforderlichen Monat die Änderung zur Krankenkasse sowie eine 

Vorwegabrechnung des Arbeitnehmers durch.                                                                                                                                                    

An welche Krankenkasse der eAU-Abruf geht, wird dem Lohnkonto entnommen. Bezug wird auf das 

Datum der Arbeitsunfähigkeit genommen. Bei Ersterkrankungen ist es der Beginn der aktuellen 

Arbeitsunfähigkeit, bei Folgeerkrankungen der 1. Tag nach Ende der vorherigen AU.  

➢ Erstellung des eAU-Abrufs an die Techniker Krankenkasse für den 03.01.2022. 

 
 

2.8. Erneuter eAU-Abruf  für gleiches AU-Beginn-Datum  / Rückmeldung Krankenkasse mit KZ aktuelle 
AU = 4 (eAU/Meldung KH liegt nicht vor) 
 
 
Beispiel 

 

Herr Drossel wurde von seinem Hausarzt vom 06.01.2022 - 07.01.2022 krankgeschrieben.  

Ein eAU-Abruf wurde versandt. 

Über die Rückmeldung teilt die Krankenkasse mit, dass ihr derzeit keine Daten über eine 

Arbeitsunfähigkeit mit Beginn-Datum 06.01.2022 für Herrn Drossel vorliegen. 

 

Die Rückmeldung kann eine Zwischennachricht darstellen.  

Sollte der Krankenkasse in den nächsten Tagen die Information vom Hausarzt vorliegen, wird die 

Krankenkasse die eAU-Daten proaktiv melden. 

Liegen LohnAs 14 Tage nach Erstellung der Rückmeldung mit Kennzeichen 4 keine eAU-Daten vor,   

wird beim nächsten Öffnen des Mandanten systemseitig ein erneuter Abruf mit Beginn-Datum 06.01.2022 

erzeugt. 

Sollte es wieder zu einer Rückmeldung mit Kennzeichen 4 (eAU/Meldung KH liegt nicht vor) kommen,  

besteht die Möglichkeit manuell einen erneuten eAU-Abruf, nach wiederum 14 Tagen, zu erzeugen.  

In diesem Fall gehen wir derzeit davon aus, dass die Rückmeldung ebenfalls Kennzeichen 4 beinhaltet. 

 

Was kann die Ursache sein? 

 

➢ Hausarzt verfügt derzeit nicht über die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme am eAU-

Verfahren.  

➢ Krankenkasse kann eAU-Daten noch nicht an AG übermitteln. 

➢ Falsches Datum für den eAU-Abruf gewählt. 

 

2.9. Erneuter eAU-Abruf für gleiches Beginn-Datum / es liegt keine Rückmeldung der Krankenkasse vor 

 

Sollte auf einen eAU-Abruf keine Rückmeldung der Krankenkasse vorliegen, kann der Anwender 

frühestens 5 Kalendertage nach dem erstmaligen Abruf eine erneute Anforderung stellen.  

Es erfolgt keine automatische Erstellung. 

2.10. Stornierungen 

Wird eine Fehlzeit gelöscht, erfolgt eine Stornierung des eAU-Abrufs,  

➢ wenn noch keine Rückmeldung für das angefragte Beginn-Datum vorliegt  

➢ „nur“ eine Rückmeldung mit Kennzeichen 4 (eAU/Meldung KH liegt nicht vor) eingelesen wurde. 
 
Wenn es eine Rückmeldung mit fachlichen eAU-Daten für das angefragte Beginn-Datum gibt, wird kein 
Storno des eAU-Abrufs erzeugt. 
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2.11. eAU-Abruf für eine bereits bestehende Fehlzeit 
 
Beispiel 

 
 
MA mit bestehender Fehlzeit vom 03.01.2022 – 24.01.2022. Für diesen Zeitraum wurde kein eAU-Abruf  
gestellt. 
Es liegt eine weitere Krankschreibung bis 31.01.2022 vor. 
Nun soll ein eAU-Abruf erfolgen, jedoch nicht zum Beginn-Datum der Fehlzeit (03.01.2022), sondern zum 
Beginn-Datum der Folgebescheinigung (25.01.2022). 
 
 

 
Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > Unterbrechung 
 
 
Soll der eAU-Abruf für ein Datum erfolgen, welches nicht das Beginn-Datum der Fehlzeit darstellt, ist eine 
weiter Fehlzeit, in Anrechenbarkeit zur anderen Fehlzeit, zu erfassen. 
 

 
 
 
Der eAU-Abruf erfolgt für die Fehlzeit ab 25.01.2022, mit dem Hinweis auf eine Erstbescheinigung. Das 
ist aber unkritisch, da die Krankenkasse in ihrer Rückmeldung die Information auf eine 
Folgebescheinigung zurück spielen wird. 
 

 
 
 
Natürlich kann der eAU-Abruf auch ab 03.01.2022 gestellt werden.  
 
Bitte beachten Sie bei längeren Fehlzeitenzeiträumen, dass das Meldeverhalten von Krankenkasse zu 
Krankenkasse unterschiedlich sein kann.  
Einige Krankenkasse senden auf einen eAU-Abruf zeitgleich mehrere Rückmeldungen (Erst- und 
Folgebescheinigung). Bei anderen Krankenkassen erfolgt zu einem eAU-Abruf nur die Rückmeldung über 
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eine Erstbescheinigung Für den Zeitraum danach muss erneut angefragt werden.Im zweiten Schritt 
erfolgt die Rückmeldung über eine Folgebescheinigung. 
 
2.12. Bis-Datum Rückmeldung Krankenkasse weicht stark vom Bis-Datum Fehlzeit ab 
 
Beispiel 

 
Der Mandant teilt mit, das für Herrn Drossel eine Krankschreibung vom 10.01.2022 – 21.01.2022 vorliegt. 
Eine Fehlzeit mit Fehlzeitenschlüssel ‚30‘ vom 10.01.-21.01.2022 wurde erfasst, ein eAU-Abruf erfolgte. 
 
 

 
Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > Unterbrechung 
 
 

 

Die Rückmeldung der Krankenkasse wird eingelesen. 

Für Herrn Drossel wird auf dem PRT Verarbeitungs-und Fehlerhinweise RM eAU ein Hinweis auf eine 

Abweichung  - RM eAU stimmt nicht mit FZ überein! – ausgegeben.  

  
Die Krankenkasse hat in der Rückmeldung nur den Zeitraum, der auf eine Erstbescheinigung entfällt, 

zurückgemeldet.  

Für den Anwender war bis dato nicht ersichtlich, dass sich der Zeitraum 10.01.-21.01.2022 aus einer  

Erstbescheinigung sowie einer oder mehreren Folgebescheinigungen zusammensetzt.  
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Wie kann in diesem Fall der eAU-Abruf für die Folgebescheinigung erfolgen? 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > Unterbrechung 

 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 

Der Anstoß für die Folgebescheinigung wird über eine Änderung im Feld ‚Ende der Unterbrechung‘ 

ausgelöst. Editieren Sie den 21.01. 2022 mit dem 14.01.2022. Den Cursor in das nächste Feld stellen. Im 

Feld ‚Ende der Unterbrechung‘  ist wieder der 21.01.2021 zu erfassen 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 
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Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 

Bewegung > Unterbrechung/Fehlzeiten > Unterbrechung/Fehlzeiten bearbeiten > eAU 


